
und insbesondere danach zu beschwichtigen 
oder gar zu „reinigen“ trachteten.102 Dieses 
Schuldelement des Vorsatzes ist nicht mit dem 
Begriff des „Bewußtseins der Rechtswidrigkeit“, 
wohl aber damit zu fassen, daß alle fanatisier- 
ten, abgestumpften oder eingeschüchterten Ver
brecher sich der sozialen Bedeutung ihrer au
ßerhalb jeglicher Legalität vollzogenen Hand
lung bewußt waren.

Diese Charakterisierung zur sozialen Selbst
bewertung des vorsätzlichen Handelns trifft 
gleichermaßen auf aus „Überzeugung“ oder aus 
Verblendung begangene Verbrechen gegen die 
Deutsche Demokratische Republik zu. Auch 
Tätern solcher Verbrechen ist die gesellschaft
lich negative bzw. gesellschaftsfeindliche Rich
tung ihrer Taten sehr wohl bewußt. Sie ist in der 
Zielsetzung dieser Taten selbst enthalten, so 
daß sich Zweifel an der Schuld nicht ergeben.

Probleme können jedoch bei verschiedenen 
Taten der allgemeinen Kriminalität auftreten. 
Dort bedürfen sie daher einer besonderen Prü
fung, sofern der Handelnde geltend macht bzw. 
die gesamten Umstände es ergeben, daß die Tat 
im Bewußtsein der Rechtmäßigkeit oder in Un
kenntnis ihrer gesellschaftlich negativen Bedeu
tung begangen wurde, so daß der Handelnde 
sein Verhalten als gesellschaftsgemäß betrach
tete und sich daher für diese Verhaltensvariante 
entschied.

Die strafrechtliche Funktion des Entschei
dungsbegriffs des § 6 StGB in Verbindung mit 
der inhaltlichen Schuldcharakterisierung des 
§ 5 StGB wird hier besonders deutlich; es geht 
nicht um einen spezifischen, von den bereits 
behandelten psychischen Vorgängen getrennten 
Akt, sondern um einen dem gesamten Entschei
dungsprozeß inhärenten Vorgang, der insbeson
dere mit dem Prozeß der Zielsetzung und der 
Alternativauswahl engstens verbunden ist. Dies 
betrifft vor allem die Feststellung des Bewußt
seins der Angriffsrichtung, das in sich die Be
wertung der sozialen Bedeutung des geplanten 
Verhaltens einschließt. Wo dieses Bewußtsein 
fehlt, ist der Vorsatz ausgeschlossen. Die Irr
tumsregelung des § 13 StGB hat darin ihren ei
gentlichen Sinn. Sie besagt, daß infolge der Un
kenntnis oder des Irrtums über wesentliche 
Zusammenhänge der Tat der Täter auch nicht 
zur Erkenntnis der wirklichen sozialen Bedeu
tung der Tat gelangen konnte, so daß deshalb 
der Vorsatz ausgeschlossen ist, während die 
Verantwortlichkeit wegen Fahrlässigkeit da
durch nicht ohne weiteres berührt wird.

Dies war zum Beispiel der Fall, als mehrere Täter 
eine Person überfielen, sie niederschlugen und 
ausraubten und dann vermuteten, daß sie unge
wollt den Überfallenen, den sie „nur“ betäuben 
wollten, getötet hätten. Um die Spuren zu verwi
schen, warfen sie das in*Wirklichkeit schwer, aber 
nicht tödlich verletzte Opfer, das besinnungslos 
war, in einen Fluß. Das Opfer ertrank. Den Tätern 
war nicht bewußt, daß sie ihr Opfer erst durch das 
Hineinwerfen in den Fluß töteten. Sie konnten 
ihre Tat nicht als Tötungshandlung bewerten. Es 
liegt deshalb auch keine vorsätzliche Tötung vor. 
Die Verantwortlichkeit wegen der anderen Straf
taten - Raub, vorsätzliche Körperverletzung, 
fahrlässige Tötung - bleibt bestehen.

Eine Bewertung des Verhaltens als sozial nega
tiv ist ferner nicht gegeben, wenn der Han
delnde sich irrtümlich in einer Rechtfertigungssi
tuation glaubte.

A glaubt sich von B, mit dem er sich in Streit be
findet, angegriffen, weil В eine Bewegung macht, 
die A als Versuch auslegt, ihn zu schlagen. Dar
aufhin schlägt A selbst den vermeintlichen An
greifer nieder. Hier liegt keine vorsätzliche Kör
perverletzung vor.

Das Fehlen der Selbstbewertung des Verhaltens 
als gesellschaftlich negativ Finden wir auch in 
Fällen, in denen der Handelnde sich zu seinem 
Verhalten in der Annahme berechtigt glaubte, 
ihm zustehende Rechte auszuüben.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn jemand ei
nen Einbruch in ein Geschäft entdeckt und an
nimmt, daß eine Person, die sich in der Nähe des 
Tatortes befindet und sich eilig entfernt, der Täter 
sei, und nun diese sich sträubende Person als ver
meintlichen Täter mit Gewalt festnimmt, um ihn 
der Volkspolizei zu übergeben. Er glaubte das 
Recht der vorläufigen Festnahme (vgl. § 125 
Abs. 1 StGB) zu haben und ausüben zu dürfen. 
Es erwies sich jedoch, daß der Betroffene ein an 
der Sache völlig Unbeteiligter war. Ein Vorsatz 
zur Freiheitsberaubung (vgl. § 131 StGB) ist nicht 
gegeben. Dem unberechtigt Festgenommenen ste
hen jedoch, falls es zu Tätlichkeiten kommt, die 
gesetzlichen Notwehrrechte zu.

Die Selbstbewertung des Verhaltens als so
zial negativ fehlt auch dann, wenn sich der Tä
ter nicht bewußt war, daß er bestimmte, ihm ob
liegende Pflichten verletzt. Es ist dabei gleichgül-

102 J. Lekschas, „Zur Verantwortlichkeit von 
Schreibtischtätern“, in: Festschrift für P. A. Stei
niger, Wissenschaftliche Zeitschrift der Hum
boldt-Universität, Gesellschaftswiss. Reihe, 
1969/6, S. 961 ff.

238


